
EINHEITSSATZ für AUFSCHLIESSUNGSABGABE 2010

STRASSE Länge Breite Stärke Einheitspreis Summe

Offener Abtrag maschinell 1,00 3,00 0,75 10,56 €             23,76 €                 

Transport Deponie 1,00 3,00 0,75 6,96 €               15,66 €                 

Deponiekosten Bodenaushubdeponie 1,00 3,00 0,75 7,90 €               17,78 €                 

Unterbauplanum maschinell 1,00 3,00 1,08 €               3,24 €                   

Schüttung verdichtgsf. Mat. 1,00 3,00 0,20 15,08 €             9,05 €                   

Frostschutzschicht 1,00 3,00 0,30 23,19 €             20,87 €                 

Tragschichte 10cm 1,00 3,00 5,80 €               17,40 €                 

BT16 12cm 1,00 3,00 19,12 €             57,36 €                 

Reinigen 1,00 3,00 0,31 €               0,93 €                   

Vorspritzen 1,00 3,00 0,43 €               1,29 €                   

Verschleißschicht AB/8, 3cm stark 1,00 3,00 7,13 €               21,39 €                 

Summe STRASSE 188,72 €               

GEHSTEIG Länge Breite Stärke Einheitspreis Summe

Aushub maschinell 1,00 1,25 0,75 17,61 €             16,51 €                 

Transport Deponie 1,00 1,25 0,75 6,95 €               6,52 €                   

Deponiekosten Bodenaushubdeponie 1,00 1,25 0,75 7,90 €               7,41 €                   

Unterbauplanum 1,00 1,25 1,80 €               2,25 €                   

Schüttung verdichtgsf. Mat. 1,00 1,25 0,45 15,09 €             8,49 €                   

Frostschutzschicht 1,00 1,25 0,20 34,52 €             8,63 €                   

Tragschicht 10cm 1,00 1,25 6,58 €               8,23 €                   

Hochbord Granitleistenstein 1,00 37,56 €             37,56 €                 

Raseneinfassungsstein 1,00 21,64 €             21,64 €                 

Ashaltgrobbeton BT 16I, 6cm 1,00 1,25 11,83 €             14,79 €                 

Reinigen 1,00 1,25 0,31 €               0,39 €                   

Vorspritzen 1,00 1,25 0,42 €               0,53 €                   

Verschleißschicht 2,5cm 1,00 1,25 8,61 €               10,76 €                 

Summe GEHSTEIG 143,69 €               
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STRASSENENTWÄSSERUNG Länge Breite Tiefe Einheitspreis Summe

Künettenaushub incl Verführen 1,00 35,64 €             35,64 €                 

Bettung aus Split 4/8 1,00 22,88 €             22,88 €                 

Vlies liefern und verlegen 1,00 8,50 €               8,50 €                   

Verfüllen mit Austauschmaterial 1,00 19,72 €             19,72 €                 

Sammler PVC 300 1,00 67,29 €             67,29 €                 

Schacht Anschluss PVC 150mm 0,24 52,17 €             12,52 €                 

Einbinden in Beton 0,08 151,13 €           12,09 €                 

Einlaufschacht Anteil je lfm. Strasse 0,08 485,50 €           38,84 €                 

Putzschacht mit Deckel, Anteil je lfm. Strasse 0,04 1.167,75 €        46,71 €                 

Summe KANAL und STRASSENENTWÄSSERUNG 264,19 €               

STRASSENBELEUCHTUNG Länge Breite Tiefe Einheitspreis Summe

Künettenaushub incl Verführen 1,00 26,26 €             26,26 €                 

Kabelschutzschlauch 1,00 4,31 €               4,31 €                   

Erdkabel 1,00 9,15 €               9,15 €                   

Cu-Erdungsband 1,00 5,41 €               5,41 €                   

Kleinmaterial und Nebenarbeiten 1,00 3,62 €               3,62 €                   

Kabelwarnband 1,00 0,31 €               0,31 €                   

Mast+ Leuchte € 330,51.- + € 688,62.- alle 18,00m 0,06 1.019,13 €        56,05 €                 

Mastsicherungskasten € 65/35 0,06 79,08 €             4,74 €                   

Fundament Betonrohr  DN 300 0,06 113,85 €           6,83 €                   

Anteil Schaltkasten für 60 Lichtpunkte (€ 3116,09.-) 3,07 € 3,07 €                   

Summe STRASSENBELEUCHTUNG 119,76 €               

Summe STRASSE 188,72 €               

Summe GEHSTEIG 143,69 €               

Summe STRASSENENTWÄSSERUNG 264,19 €               

Summe STRASSENBELEUCHTUNG 119,76 €               

GESAMTSUMME 716,36 €   

Ing. Egon Winter 2 31.08.2017



EINHEITSSATZ für AUFSCHLIESSUNGSABGABE 2017

STRASSE Länge Breite Stärke Einheitspreis Summe

Offener Abtrag maschinell 1,00 3,00 0,75 16,64 €             37,44 €                 

Transport Deponie 1,00 3,00 0,75 9,48 €               21,33 €                 

Deponiekosten Bodenaushubdeponie 1,00 3,00 0,75 10,44 €             23,49 €                 

Unterbauplanum maschinell 1,00 3,00 1,53 €               4,59 €                   

Schüttung verdichtgsf. Mat. 1,00 3,00 0,20 17,34 €             10,40 €                 

Frostschutzschicht 1,00 3,00 0,30 32,36 €             29,12 €                 

Tragschichte 10cm 1,00 3,00 7,34 €               22,02 €                 

BT16 12cm 1,00 3,00 21,65 €             64,95 €                 

Reinigen 1,00 3,00 0,36 €               1,08 €                   

Vorspritzen 1,00 3,00 1,07 €               3,21 €                   

Verschleißschicht AB/8, 3cm stark 1,00 3,00 9,97 €               29,91 €                 

Summe STRASSE 247,55 €               

GEHSTEIG Länge Breite Stärke Einheitspreis Summe

Aushub maschinell 1,00 1,25 0,75 16,64 €             15,60 €                 

Transport Deponie 1,00 1,25 0,75 9,48 €               8,89 €                   

Deponiekosten Bodenaushubdeponie 1,00 1,25 0,75 10,44 €             9,79 €                   

Unterbauplanum 1,00 1,25 2,55 €               3,19 €                   

Schüttung verdichtgsf. Mat. 1,00 1,25 0,45 17,34 €             9,75 €                   

Frostschutzschicht 1,00 1,25 0,20 47,83 €             11,96 €                 

Tragschicht 10cm 1,00 1,25 9,26 €               11,58 €                 

Hochbord Granitleistenstein 1,00 38,69 €             38,69 €                 

Raseneinfassungsstein 1,00 20,71 €             20,71 €                 

Ashaltgrobbeton BT 16I, 6cm 1,00 1,25 16,22 €             20,28 €                 

Reinigen 1,00 1,25 0,36 €               0,45 €                   

Vorspritzen 1,00 1,25 1,07 €               1,34 €                   

Verschleißschicht 2,5cm 1,00 1,25 13,42 €             16,78 €                 

Summe GEHSTEIG 168,99 €               

Ing. Egon Winter 1 31.08.2017



STRASSENENTWÄSSERUNG Länge Breite Tiefe Einheitspreis Summe

Künettenaushub incl Verführen 1,00 40,27 €             40,27 €                 

Bettung aus Split 4/8 1,00 20,77 €             20,77 €                 

Vlies liefern und verlegen 1,00 10,62 €             10,62 €                 

Verfüllen mit Austauschmaterial 1,00 20,16 €             20,16 €                 

Sammler PVC 300 1,00 81,92 €             81,92 €                 

Schacht Anschluss PVC 150mm 0,24 73,25 €             17,58 €                 

Einbinden in Beton 0,08 218,06 €           17,44 €                 

Einlaufschacht Anteil je lfm. Strasse 0,08 597,21 €           47,78 €                 

Putzschacht mit Deckel, Anteil je lfm. Strasse 0,04 1.279,81 €        51,19 €                 

Summe KANAL und STRASSENENTWÄSSERUNG 307,73 €               

STRASSENBELEUCHTUNG Länge Breite Tiefe Einheitspreis Summe

Künettenaushub incl Verführen 1,00 35,17 €             35,17 €                 

Kabelschutzschlauch 1,00 6,78 €               6,78 €                   

Erdkabel 1,00 13,16 €             13,16 €                 

Cu-Erdungsband 1,00 7,14 €               7,14 €                   

Kleinmaterial und Nebenarbeiten 1,00 5,58 €               5,58 €                   

Kabelwarnband 1,00 0,68 €               0,68 €                   

Mast+ Leuchte alle 18,00m 0,06 1.285,05 €        70,68 €                 

Mastsicherungskasten € 65/35 0,06 91,12 €             5,47 €                   

Fundament Betonrohr  DN 300 0,06 183,61 €           11,02 €                 

Anteil Schaltkasten für 60 Lichtp. Je 20m= 1200m (€ 4816,12.-/1200) 4,01 € 4,01 €                   

Summe STRASSENBELEUCHTUNG 159,68 €               

Summe STRASSE 247,55 €               

Summe GEHSTEIG 168,99 €               

Summe STRASSENENTWÄSSERUNG 307,73 €               

Summe STRASSENBELEUCHTUNG 159,68 €               

GESAMTSUMME 883,95 €   

Ing. Egon Winter 2 31.08.2017
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ABFALLWIRTSCHAFTSVERORDNUNG 
DER  

MARKTGEMEINDE GUNTRAMSDORF 
 
 
Die ursprüngliche Abfallwirtschaftsverordnung der Marktgemeinde Guntramsdorf trat mit 01.07.1994 in 
Kraft. Die erste Änderung betreffend einer zusätzlichen Aufnahme von diversen Müllbehältern trat mit 
01.01.1998 in Kraft. Eine zusätzliche Erweiterung von Müllbehältern trat am 22.09.2000 in Kraft. Im 
Jahr 2007 und  2011 traten weitere Änderungen der Abfallwirtschfatsverordnung in Kraft. 
 
Die letzte Änderung der Abfallwirtschaftsverordnung trat mit 01.01.2013 in Kraft. 
 
Die Abfallwirtschaftsverordnungen der Marktgemeinde Guntramsdorf wurden auf Grund des NÖ-
Abfallwirtschaftsgesetzes 1992, LGBl 8240 in der derzeit geltenden Fassung beschlossen.  
 

§ 1 
Ziele und Grundsätze 

 
Ziel dieser Abfallwirtschaftsverordnung ist es, die Abfallwirtschaft der Marktgemeinde Guntramsdorf 
nach den Grundsätzen und Vorgaben des NÖ-Abfallwirtschaftsgesetzes 1992, LGBl 8240 in der 
derzeit geltenden Fassung zu betreiben.  
 
Jeder Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigte ist verpflichtet diese Grundsätze zu 
befolgen, und sämtliche Vorgaben der Marktgemeinde Guntramsdorf umzusetzen.  
 

§ 2 
Abfallbehandlung 

und 
Abfallerfassung 

 
Die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten die im definierten Pflichtbereich liegen, sind 
gemäß § 9 des NÖ-Abfallwirtschaftsgesetzes 1992, LGBl 8240, verpflichtet nicht gefährliche 
Siedlungsabfälle nur durch Einrichtungen der Marktgemeinde Guntramsdorf oder deren sich die 
Gemeinde bedient erfassen und behandeln zu lassen. 
Dies gilt nicht für kompostierbare Abfälle, wenn sie einer sachgemäßen Kompostierung im örltichen 
Nahbereich zugeführt werden kann, für betriebliche Abfälle sowie für Abfälle, die auf Grund anderer 
Rechtsvorschriften erfasst und behandelt werden. 
 

 Die Erfassung von Müll ist getrennt durchzuführen. 
 

 Der Restmüll und die kompostierbaren Abfälle sind in die durch die Marktgemeinde 
Guntramsdorf, oder in die durch Unternehmen deren sich die Gemeinde bedient, 
bereitgestellten Müllbehältern getrennt zu sammeln, zu lagern und zur Abfuhr bereit zu stellen. 

 
 

 Diese Abfälle sind Restmüll, Sperrmüll, kompostierbarer Abfall und Altstoffe, die in privaten 
Haushalten anfallen. 

 

 Die Müllbehälter dürfen nur soweit befüllt werden, dass ein einwandfreies Verschließen des 
Behälters möglich ist.  

 
 

 Bereitgestellte Müllsäcke, mit Aufdruck „Marktgemeinde Guntramsdorf“, für die Sammlung von 
Restmüll müssen in zugebundenen Zustand bereitgestellt werden. 

 

 Die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten haften für Schäden an den 
beigestellten Behältern, die duch unsachgemäße Behandlung entstehen. 

 
 

 Die Reinigung der Müllbehälter hat durch den Grundstückseigentümer bzw. 
Nutzungsberechtigten zu erfolgen. 
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 Kann die Entleerung der Müllbehälter aus Verschulden des Grundstückseigentümer bzw. 
Nutzungsberechtigten am Abfuhrtag nicht durchgeführt werden, erfolgt diese am nächsten 
regelmäßigen Abfuhrtag. 

 

 Die Sammlung der Altstoffe  Papier, Glas und Verpackungsmetalle erfolgt mit Ausnahme der 
Wohnhausanlagen im „Bringsystem“, d.h. in Behältern welche auf durch die Marktgemeinde 
Guntramsdorf zur Verfügung gestellten Sammelinseln aufgestellt sind. 

 

 Die Sammlung von Verpackungskunststoffen erfolgt im „Holsystem“, d.h. mittels des gelben 
Sackes, welcher von der Liegenschaft abgeholt wird. 

 

 In Wohnhausanlagen erfolgt die Sammlung sämtlicher Altstoffe (Glas, Verpackungsmetall, 
Papier und Verpackungskunststoff) im „Holsystem“, d.h. die Sammlung erfolgt in Behältern 
welche auf Müllsammelplätzen bzw. in Müllsammelräumen auf Eigengrund der jeweiligen 
Wohnhausanlagen aufgestellt werden. 

 

 Die Sperrmüllsammlung erfolgt im „Holsystem“, jedoch nach Terminvereinbarung. Für jeden 
Haushalt stehen 2 Abholungen im Jahr kostenlos zu Verfügung. 

 

 Die Sammlung von Altspeiseöle erfolgt im „Bringsystem“, d.h. die von der Marktgemeinde 
Guntramsdorf zur Verfügung gestellten vollen Sammelbehälter „NÖLI“ können im 
Altstoffsammelzentrum bzw. im Zuge der Problemstoffsammlung gegen leere Sammelbehälter 
getauscht werden. 

 

 Die Sammlung von Baum- und Strauchschnitt erfolgt 4 x jährlich im „Holsystem“, d.h. an 4 
durch die Marktgemeinde Guntramsdorf bekanntgegebenen Terminen wird Baum- und 
Strauchschnitt vom öffentlichen Gut vor den Grundstücken, unter den Voraussetzungen max. 
1,5 m Länge und gebündelt abgeholt. Weiters besteht die Abgabe im Altstoffsammelzentrum. 

 

 Die Behandlung des durch die Marktgemeinde Guntramsdorf gesammelten Restmülls erfolgt 
durch Sortierung in die einzelnen Müllfraktionen und danach in die Verbrennung bzw. 
Deponierung. Altstoffe werden einer Verwertung zugeführt. 

 

 Die Behandlung des durch die Marktgemeinde Guntramsdorf gesammelten Sperrmülls erfolgt 
durch Sortierung in die einzelnen Müllfraktionen und danach in die Verbrennung bzw. 
Deponierung. Altstoffe werden einer Verwertung zugeführt. 

 

 Die Behandlung der gesammelten kompostierbaren Abfälle (Biotonne) erfolgt durch 
Kompostierung. 

 
 
 

§ 3 
Pflichtbereich 

 
Der Pflichtbereich umfasst das gesamte Gemeindegebiet der Marktgemeinde Guntramsdorf, 
ausgenommen jene Gebiete die zur Trasse der Autobahn (A2 Südautobahn) gehören bzw. alle 
Gebiete die östlich dieser Trasse liegen. 
Ausgenommen sind jene Badeteichsiedlungen, die östlich der Trasse der Autobahn (A2 Südautobahn) 
liegen, auf denen ein ganzjähriges bewohnen der Objekte gesetzlich möglich ist. 
 
Der Pflichtbereich wird in folgende Teilgebiete unterteilt: 
 
Teilgebiet I: Der gesamte Pflichtbereich, ausgenommen Teilgebiet II. 
 
Teilgebiet II: Umfasst jenes Gemeindegebiet welches östlich der Trasse der Autobahn (A2  
  Südautobahn) liegt. In diesem Teilgebiet erfolgt die Entsorgung  
  des Baum- und Strauchschnittes ausschließlich nach dem „Bringsystem“, d.h. durch 
  Einbringen zu den Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums der Marktgemeinde 
  Guntramsdorf, An der Schwechat 6. 
 



 
§ 4  

Abfuhrplan 
 
 

 Im Pflichtbereich (Teilgebiet I und II) werden jährlich 26  bzw. 52 Einsammlungen von 
Restmüll und 40 Einsammlungen von kompostierbaren Abfall durchgeführt.  

 

 Die Abfuhrtermine für die jeweiligen Strassen, Gassen, Wege und Plätze werden in einem 
jährlich an einem Haushalt ergehenden Abfuhrplan bekanntgeben. 

 

 Die Sperrmüllsammlung erfolgt 2-mal jährlich gegen vorherige Anmeldung. Zusätzlich besteht 
die Möglichkeit, zu den Öffnungszeiten des Altstoffsammelzentrums der Marktgemeinde 
Guntramsdorf, An der Schwechat 6, Sperrmülll einzubringen. 

 

 Die Sammlung von Baum- und Strauchschnitt erfolgt 4 x jährlich im „Holsystem“, d.h. an 4 
durch die Marktgemeinde Guntramsdorf bekanntgegebenen Terminen wird Baum- und 
Strauchschnitt vom öffentlichen Gut vor den Grundstücken, unter den Voraussetzungen max. 
1,5 m Länge und gebündelt abgeholt. 

 
 

§ 5 
Aufstellungsort 

 

 Am Abfuhrtag sind die Sammelbehälter (Restmülltonne, Müllsack bzw. Windelsack der 
„Marktgemeinde Guntramsdorf“ und Biotonne) im Pflichtbereich ab 06:30 Uhr an der 
Grundstücksgrenze so bereitzustellen, dass hiedurch der öffentliche Verkehr nicht 
beeinträchtigt wird. 

 

 Nach erfolgter Entleerung sind die Sammelbehälter ehestens an ihren Aufstellungsort 
zurückzubringen.  

 Für Schäden, welche durch die Sammelbehälter an Personen und Sachen entstehen, haftet 
 der jeweilige Grundstücksbesitzer bzw. Nutzungsberechtigter. 
 

 Die Bereitstellung des zu entsorgenden Sperrmülls darf maximal einen Tag vor dem 
vereinbarten Abholtermin erfolgen. 

 
§ 6 

Abfallwirtschaftsgebühr 
und 

Abfallwirtschaftsabgabe 
 

      1) Die Grundgebühr beträgt für die Abfuhr von Restmüll: 
 

a) bei Müllbehältern für eine wiederkehrende Benützung (Mülltonnen) pro Müllbehälter und 
Abfuhr: 

 
aa) für einen Müllbehälter   50 Liter €     5,43 
ab) für einen Müllbehälter   60 Liter €     6,52 
ac) für einen Müllbehälter 110 Liter €   11,95 
ad) für einen Müllbehälter 120 Liter €   13,04 
ae) für einen Müllbehälter 240 Liter €   26,07 
af)  für einen Müllbehälter 660 Liter €   71,68 
ag) für einen Müllbehälter 1100 Liter € 119,49 
 
b) bei Müllbehälter für eine einmalige Benutzung (Müllsäcke und Windelsäcke der 

Marktgemeinde Guntramsdorf)  
 
ba) für einen Müllsack und Windelsack der Marktgemeinde Guntramsdorf 
 

    60 Liter  € 3,77 



 
2) Die Abfallwirtschaftsabgabe beträgt 15 % der Abfallwirtschaftsgebühr.  
 
 
Bei Behältergrößen 50 Liter, 60 Liter, 110 Liter, 120 Liter und 240 Liter sind die Grundgebühren 
von 1 Stück 120 Liter Biotonne – 40 Abfuhren jährlich, inkludiert. 
  
Bei Behältergröße 660 Liter sind die Grundgebühren von 6 Stück 120 Liter Biotonnen – 40 
Abfuhren jährlich oder 3 Stück 240 Liter Biotonnen, inkludiert. 
 
Bei Behältergröße 1100 Liter, sind die Grundgebühren von 8 Stück 120 Liter Biotonnen – 40 
Abfuhren jährlich oder 4 Stück 240 Liter Biotonnen, inkludiert. 
 
Die Grundgebühr für eine weitere 120 Liter Biotonne beträgt € 3,75 netto pro Entleerung. Die 
Erweiterung des Sammelvolumens durch zusätzliche Anforderung einer Biotonne  kann 
ausschließlich an den durch die Marktgemeinde Guntramsdorf veröffentlichten Abholtagen in 
Anspruch genommen werden. 
 
Die Grundgebühr für eine weitere 240 Liter Biotonne beträgt € 5,66 netto pro Entleerung. Die 
Erweiterung des Sammelvolumens durch zusätzliche Anforderung einer Biotonne  kann 
ausschließlich an den durch die Marktgemeinde Guntramsdorf veröffentlichten Abholtagen in 
Anspruch genommen werden 
 
3) Die Umsatzsteuer (10%) wird gesondert in Rechnung gestellt. 
 

§ 7 
Fälligkeit 

 
Die Abfallwirtschaftsgebühr und die Abfallwirtschaftsabgabe, sowie die möglichen Grundgebühren 
für die Erhöhung des Sammelvolumens für biogene Abfälle, sind in 4 gleichen Teilbeträgen zu 
entrichten.  
Die Teilbeträge sind jeweils am 15. Februar, 15. Mai, 15. August, 15. November fällig. 
 

§ 8 
Abgabenschulden 

 
Die im § 8 der Abfallwirtschaftsverordnung der Marktgemeinde Guntramsdorf angeführten 
Abfallwirtschaftsgebühren und Abfallwirtschaftsabgaben sind vom Eigentümer des im 
Pflichtbereich gelegenen Grundstückes zu entrichten. 
Miteigentümer haften für die Abgabenschuld zur ungeteilten Hand. 
 

§ 9 
Erhebung der Bemessungsgrundlagen 

 
Die Grundstückseigentümer bzw. Nutzungsberechtigten sind verpflichtet, den mit dem Abfuhrplan 
zugestellten Erhebungsbogen richtig und vollständig auszufüllen, und bis spästestens 31. Jänner 
des jeweiligen Jahres am Gemeindeamt abzugeben. 
 

§ 10 
Strafbestimmungen 

 
Ein Zuwiderhandeln dieser Abfallwirtschaftsordnung der Marktgemeinde Guntramsdorf wird 
gemäß § 33 des NÖ-Abfallwirtschaftsgesetzes 1992, LGBl 8240 in der derzeit geltenden Fassung, 
bestraft. 
 

 
§ 11 

Inkrafttreten 
 
Diese Abfallwirtschaftsverordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft.  
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 

 

Friedhofsgebührenordnung 
 

KUNDMACHUNG 
 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf hat in seiner Sitzung am 
…………. auf Grund des NÖ. Bestattungsgesetzes 2007, LGBI. 9480, in der derzeit 
geltenden Fassung, folgende 

 
VERORDNUNG 

beschlossen. 
Friedhofsgebührenordnung 

 

§1 
Arten der Friedhofsgebühren 

 
Für die Benützung des Gemeindefriedhofes werden eingehoben: 
 

a) Grabstellengebühren 
b) Verlängerungsgebühren 

c) Beerdigungsgebühren 
d) Enterdigungsgebühren 
e) Gebühren für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) 

f) Gebühren für die Benützung der Aufbahrungshalle 
 

§2 
Höhe der Grabstellengebühren 

 

1) Die Grabstellengebühr für die Überlassung des Benützungsrechtes auf 
10 Jahre bei Erdgrabstellen bzw. bei sonstigen Grabstellen auf 10 Jahre 

bei Urnenschreinen, sowie 30 Jahre bei Grüften beträgt für 
 

a.) gemeinsame Reihengräber (bestehende) 

 zur Beerdigung bis zu 4 Leichen    €       45,00 
 

b.) Familiengräber, und zwar  
  1)  zur Beerdigung bis zu 4 Leichen  €      450,00 
  2)   zur Beerdigung von mehr als 4 Leichen  

 (Doppelgrab ohne mittige Trennung)  €      800,00 
c.)  sonstige Grabstellen, und zwar 

   1)  Grüfte zur Beisetzung bis zu 3 Leichen  €   3.920,00 
   2) Grüfte zur Beisetzung bis zu 6 Leichen  €   6.800,00 

   3) Grüfte zur Beisetzung bis zu 9 Leichen  €   8.400,00 
   3) Grüfte zur Beisetzung bis zu 12 Leichen  € 13.840,00 
 

  4) Urnenschreine zur Beisetzung bis zu 8 Urnen €  1.300,00 
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2) Für Randgräber erhöhen sich die im Abs. (1) vorgesehenen Gebühren um  
5 v. H., für Eckgräber und Grabstellen an der Friedhofsmauer um 10 v. H. 
des jeweiligen Gebührensatzes. 

 
3) Die Grabstellengebühr für Leichen von Kindern bis zu 10 Jahren beträgt 

die Hälfte der im Abs. (1) festgesetzten Gebühren. 
 

§3 

Höhe der Verlängerungsgebühren 
 

1) Für Erdgrabstellen und sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges 
Benützungsrecht mit der Dauer von 10 Jahren festgesetzt wurde, wird 

die Verlängerungsgebühr (für die weitere Verlängerung des 
Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit dem gleichen Betrag 
festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten 

ist. 
2) Für sonstige Grabstellen, für die ein erstmaliges Benützungsrecht mit 

der Dauer von 30 Jahren festgesetzt wurde, wird die 
Verlängerungsgebühr (für eine weitere Verlängerung des 
Benützungsrechtes auf jeweils 10 Jahre) mit einem Drittel des Betrages 

festgesetzt, der für solche Gräber als Grabstellengebühr zu entrichten 
ist. 

 
§4 

Höhe der Beerdigungsgebühr 

 
1) Die Beerdigungsgebühr (für das Öffnen und Schließen der Grabstelle 

und die Bereitstellung des Versenkungsapparates) beträgt bei: 
 

a.) Erdgrabstellen      €    370,00 

b.) bei Grüften       € 1.390,00 
c.) bei blinden Grüften/Erdgrabst. mit Deckel  € 1.030,00 

d.) bei Urnenschreinen     €    200,00 
e.) bei Urnenbeisetzung in einer Erdgrabstelle            €    300,00 

  f.) bei Urnenbeisetzung in einer Erdgrabstelle mit Deckel    €    360,00 

  g.) bei Urnenbeisetzung in einer Gruft                                € 1.100,00 

 

2) Bei Beerdigungen bis 12.30 Uhr werden vorgenannte Gebühren 
verrechnet. Bei Beerdigungen ab 12.30 Uhr werden folgende 
Pauschalbeträge zusätzlich verrechnet: 

 
Ab 12:30 Uhr     €     50,00 

Ab 13:00 Uhr     €   100,00 
Ab 13:30 Uhr     €   150,00 
Ab 14:00 Uhr     €   200,00 

Ab 14:30 Uhr     €   250,00 
Ab 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr   €   300,00 

 
Beerdigungen finden ausschließlich werktags statt.  
Von November bis März werden Beerdigungen ausschließlich bis 

spätestens 13.30 Uhr durchgeführt. 



 
 

3) Die Beerdigungsgebühr für Kinderleichen bis zu 10 Jahren beträgt die 
Hälfte der vorgenannten Gebühren. 

 

 
§5 

Enterdigungsgebühren 
 
Die Enterdigungsgebühr (für die Enterdigung – Exhumierung – einer Leiche) 

beträgt das Zweieinviertelfache der jeweiligen Beerdigungsgebühr für die erste 
Leiche einer Grabstelle und für jede weitere Leiche dieser Grabstelle das 

Eineinhalbfache der jeweiligen Beerdigungsgebühr.  
 

 
 

§6 

Höhe der Gebühren für die Benützung der Leichenkammer und der 
Aufbahrungshalle  

  
Die Gebühr für die Benützung der Leichenkammer (Kühlanlage) beträgt für jeden 
angefangenen Tag EUR 90,00, für die Aufbahrungshalle für jeden angefangenen 

Tag € 200,00. 
 

 
 
 

§7 
Inkrafttreten 

 
Diese Friedhofsgebührenordnung tritt am 01.01.2018 in Kraft.  
 

 
 

 
 
Der Bürgermeister: 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Angeschlagen am: 

Abgenommen am: 
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sämtliche Angaben basieren auf uns derzeit bekannten Informationen und verstehen sich ohne Gewähr 
28.6.2017 

Angebot Business Gas für Marktgemeinde Guntramsdorf 

      Guntramsdorf Rathaus Viertel 1 Kundennummer: 12106884 

            
  
  

  

KundenNr. VertragskontoNr. Zählpunktbezeichnung Anlagenadresse Verbrauch in kWh 

12106884 18216252 AT9003590-020899481 2353 Guntramsdorf, Mühlg. 1 1.081.585 

Vertragslaufzeit 31.12.2018   Gesamtverbrauch: 1.081.585 

 

  

  
 

Betrachtungszeitraum bis 31.12.2018         

Kosten Energie neu: 

(Rabatt 5 %) 

25.114  €/Jahr   

0,023219  €/kWh   
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z = 4,0%
2017
2017

€

m [Jahre] ... Theoretische Nutzungsdauer der Bauwerksteile
n [Jahre] ... Restnutzungsdauer:

Anzahl der Jahre vom Zeitpunkt der Ablösung bis zur nächsten fälligen theor. Erneuerung
der Bauwerksteile (z. B. Ablösung eines Altbaues)

p [%] ... Prozentsatz der jährlichen Unterhaltungskosten der Bauwerksteile (Prozentsatz von Ku)
z [%] ... Zinssatz der Kapitalisierung: 4,0 %
Ku € Kosten der Bauwerksteile, die der Ermittlung der kapitalisierten Unterhaltungskosten 

zugrunde zu legen sind (= Reine Baukosten + Verwaltung)
Ke € Erneuerungskosten der Bauwerksteile (=Reine Baukosten+Abbruch+Verwaltung)
Eu € Unterhaltungstangente der kapitalisierte Erhaltung skosten   Eu = p/z.Ku

Ee € Erneuerungstangente der kapitalisierte Erhaltungsko sten     Ee = ((1+z/100)m-n):((1+z/100)m-1).Ke

E € kapitalisierte Erhaltungskosten                                                       E  = Ee + Eu

Ealt € kapitalisierte Erhaltungskosten des Altbaues
Eneu € kapitalisierte Erhaltungskosten des Neubaues
A € Ablösungsbetrag der Erhaltungskosten, allgemein

wenn Eneu>Ealt: AM=Eneu-Ealt € Ablösungsbetrag - Erhaltungsmehrkosten, erhält der künftig Erhaltungspflichtige
wenn Ealt>Eneu: AV=Ealt-Eneu € Ablösungsbetrag - Vorteil, zahlt der künftig Erhaltungspflichtige
wenn Eneu=Ealt: A = 0 Kostenausgleich (es ist kein Ablösungsbetrag zu entrichten)

Bezeichnungen:

Objekt: Feldwegbrücke km 19,085 l.d.B.
Alt- und Neubau ein / beidseitiges Verlangen

Ermittlung der Erhaltungskosten nach der Richtlinie   / Teil A1
Plangrundlagen:   Pläne Nr.: Ausführungsplan BBD Wien Plan Nr. 289, Oktober 1955

Allgemeine Annahmen:
Zinssatz:
Fälligkeit des Ablösungsbetrages:
Zahlung des Ablösungsbetrages:
Währungseinheit:
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Zinssatz z =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Objekt: Feldwegbrücke km 19,085 l.d.B.
Altbau

Ermittlung der Erhaltungskosten nach der Richtlinie   / Teil A1

4,0%

Bau
wer

ks
te

il Abbruch- und
Material-

Trennkosten
Verwaltungs-

kosten

für Ku

Verwaltungs-
kosten

für Ke

th
eo

re
tis

ch
e

N
ut

zu
ng

sd
au

er

jä
hr

lic
he

U
nt

er
ha

ltu
ng

sk
os

te
n

R
es

tn
ut

zu
ng

s-
da

ue
r Reine

Baukosten
(netto)

Reine
Bau- plus

Verwaltungs-
kosten

Ku

Kosten der
Erneuerung

Ke

Unterhaltungs-
tangente der

Kapitalisierten
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Eu, alt

Erneuerungs-
tangente der

Kapitalisierten
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Ee, alt

Kapitalisierte
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Ealt

m [J] p [%] n [J] € %v.[4] € %v.[4] € %v.[4]+[6] € Ku=[4]+[8] Ke=[4]+[6]+[10] € € €

A   Unterbau 70 0,8% 9 22.512,50 20% 4.502,50 10% 2.251,25 10% 2.701,50 24.763,75 29.716,50 4.952,75 22.311,23 27.263,98

B   Rohtragwerk 70 0,8% 9 22.512,50 20% 4.502,50 10% 2.251,25 10% 2.701,50 24.763,75 29.716,50 4.952,75 22.311,23 27.263,98

C1 30% d.Ausrüstg. 20 1,5% 9 150,00 20% 30,00 10% 15,00 10% 18,00 165,00 198,00 61,88 255,90 317,78

C2 70% d.Ausrüstg. 30 1,2% 9 350,00 20% 70,00 10% 35,00 10% 42,00 385,00 462,00 115,50 469,28 584,78

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzelsummen: 45.525,00 9.105,00 4.552,50 5.463,00 50.077,50 60.093,00 10.082,88 45.347,65 55.430,53

Eu, alt Ee, alt

Bau
wer

ks
te

il Abbruch- und
Material-

Trennkosten
Verwaltungs-

kosten

für Ku

Verwaltungs-
kosten

für Ke

Summe der Erhaltungskosten



Zinssatz z =

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Neubau
Ermittlung der Erhaltungskosten nach der Richtlinie   / Teil A1

4,0%

Bau
wer

ks
te

il Abbruch- und
Material-

Trennkosten
Verwaltungs-

kosten

für Ku

Verwaltungs-
kosten

für Ke

Objekt: Feldwegbrücke km 19,085 l.d.B.

th
eo

re
tis

ch
e

N
ut

zu
ng

sd
au

er

jä
hr

lic
he

U
nt

er
ha

ltu
ng

sk
os

te
n

R
es

tn
ut

zu
ng

s-
da

ue
r Reine

Baukosten
(netto)

Reine
Bau- plus

Verwaltungs-
kosten

Ku

Kosten der
Erneuerung

Ke

Unterhaltungs-
tangente der

Kapitalisierten
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Eu, neu

Erneuerungs-
tangente der

Kapitalisierten
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Ee, neu

Kapitalisierte
Erh.kosten
(Nettobetr.)

Eneu

m [J] p [%] n [J] € %v.[4] € %v.[4] € %v.[4]+[6] € Ku=[4]+[8] Ke=[4]+[6]+[10] € € €

A   Unterbau 1 20% 0,00 10% 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B   Rohtragwerk 1 20% 0,00 10% 0,00 10% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Einzelsummen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Eu, neu Ee, neu

AVu=

AVe=

A=Ablösebetrag gesamt: € 55.430,53

Summe der Erhaltungskosten

Ablösungsbetrag für die Unterhaltung: € 10.082,88 ( Unterhaltungsvorteil )

Ablösungsbetrag für die Erneuerung: € 45.347,65 ( Erneuerungsvorteil )

Bau
wer

ks
te

il Abbruch- und
Material-

Trennkosten
Verwaltungs-

kosten

für Ku

Verwaltungs-
kosten

für Ke
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B E S T A N D S V E R T R A G 
 
 

abgeschlossen zwischen der 

 

 

MARKTGEMEINDE GUNTRAMSDORF 

2353 Guntramsdorf, Rathaus Viertel 1/1 

 

 

als Bestandgeberin einerseits, 

 

 

und der  

 

 

GASTHAUS OCEAN GMBH 

Ozeanstrasse 3 

2353 Guntramsdorf 

 

 

 

als Bestandnehmerin anderseits, wie folgt: 

 

I. 

 

 

1.  Die Marktgemeinde Guntramsdorf ist Pächterin des Grundstückes              

Nr. 1616/2 des Grundbuches der Katastralgemeinde Guntramsdorf. 

 

Auf diesem Grundstück befindet sich das Erholungsgebiet Ozean. 

 

2.  Die Bestandnehmerin nimmt zur Kenntnis, dass gegenständlicher 

Bestandsvertrag lediglich einen Unterbestandvertrag darstellt und sich sämtliche 

ihm aus diesem Vertrag zustehenden Rechte und Pflichten aus dem zwischen der 

Marktgemeinde Guntramsdorf als Pächterin und der Neuen Heimat als 

Liegenschaftseigentümerin abgeschlossen Hauptpachtvertrag ableiten. 

 

Die Bestandnehmerin nimmt weiteres zur Kenntnis, dass ihm für den Fall, dass 

gegenständliches Bestandverhältnis aufgrund Auflösung oder sonstiger 

Beendigung des Hauptpachtverhältnisses untergeht, ihm gegenüber der 

Pächterin keinerlei Schadenersatzansprüche, egal welcher Art auch immer 

zustehen. 

 

II. 

 

Die Marktgemeinde Guntramsdorf gibt an die Bestandnehmerin und diese 

übernimmt von der Erstgenannten eine Teilfläche des im Punkt I. näher 
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bezeichneten Grundstückes im Ausmaß von ca. 100 m², dessen genaues Ausmaß 

und genaue Lage in der Natur bereits gegeben ist, in Bestand.  

 

Auf der der Bestandnehmerin in Bestand gegebenen Teilfläche ist ein Gebäude in 

Form eines Verkaufskiosks errichtet. Die Bestandnehmerin bestätigt, den 

Bestandgegenstand vor Abschluss des gegenständlichen Bestandsvertrages in 

der Natur besichtigt zu haben und dass die Übergabe wie besichtigt erfolgt ist. 

 

Der Bestandnehmerin ist das Betreten des Areals zum Zweck der 

Bewirtschaftung des Pachtgegenstands in der Badesaison gestattet. Hierzu hat 

die Bestandsnehmerin 1 Schlüssel erhalten. 

 

III. 

 

1.    Das Bestandsverhältnis wird unbefristet abgeschlossen, kann jedoch von 

jeder der Vertragsparteien jährlich, bis längstens Ende November des jeweiligen 

Jahres (erstmalig zum 30.11.2018) gekündigt werden. 

 

 

2.  Ungeachtet der im Punkt 1 geregelten Kündigungsmöglichkeit des 

Bestandverhältnisses ist die Bestandgeberin zur vorzeitigen Auflösung des 

Bestandverhältnisses aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung ohne 

Einhaltung einer Frist und ohne weitere Formerfordernisse berechtigt, wobei als 

wichtige Gründe insbesondere folgende Umstände angesehen werden: 

 

a)   wenn die Bestandnehmerin mit der Zahlung des jährlichen 

Pachtzinses mehr als 2 Monate über den Fälligkeitsstichtag hinaus in 

Verzug ist, gegen ihn erfolglos Exekution geführt wird,  ein 

Insolvenzverfahren eröffnet oder ein Konkursantrag mangels 

kostendeckenden Vermögens abgewiesen wird; 

 

b)   wenn die Bestandnehmerin seiner Betriebspflicht gemäß 

Vertragspunkt VI. nicht nachkommt bzw. seine Öffnungszeiten von jenen 

des Erholungsgebietes Ozean abweichen; 

 

c)   wenn die Bestandnehmerin vom Pachtgegenstand einen erheblich 

nachteiligen Gebraucht macht, etwa diesen gröblich vernachlässigt, der 

ihm obliegenden Instandhaltungs- und Instandsetzungspflicht nicht 

nachkommt oder sich gegenüber Organen der Bestandgeberin oder 

Besuchern des Erholungsgebietes Ozean anstößig oder sonst grob 

ungehörig, sofern dies nicht situations- und milieuangepasst notwendig 

und geboten ist, verhält. Die Bestandnehmerin hat sich diesbezüglich auch 

Handlung ihm zurechenbarer dritter Personen zurechnen zu lassen; 

 

d)   wenn die Bestandnehmerin wesentliche Bestimmungen des 

gegenständlichen Vertrages grob und beharrlich wiederholt verletzt, so 

insbesondere die Nichterfüllung behördlicher Auflagen; 

 

e)   wenn die Bestandnehmerin das von ihm ausgeübte Gewerbe nicht 

mit der Sorgfalt eines üblichen Kaufmannes ausübt; 
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f) wenn die Bestandnehmerin ohne vorherige Zustimmung durch die 

Bestandgeberin die ihm aus gegenständlichem Vertrag erwachsenden 

Rechte und Pflichten weitergibt, den Pachtgegenstand unverpachtet oder 

sonst in irgendeiner Form an Dritte weitergibt; 

 

g)   wenn die Bestandnehmerin den in Vertragspunkt VI. ausdrücklich 

vereinbarten Verwendungszweck eigenmächtig ändert. 

 

 

IV. 

 

Die Bestandnehmerin verpflichtet sich, einen Bestandzins von jährlich € 3.300,--

zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer an die Bestandgeberin zu bezahlen. 

Der Bestandszins ist jeweils bis 31. Juli eines jeden Jahres fällig und zahlbar. 

 

Der vereinbarte Bestandszins gilt auf Basis des Verbraucherpreisindex 2015 

jährlich wertgesichert. Ausgangsbasis für die Berechnung einer Wertveränderung 

ist daher die Indexziffer für Jänner 2017 (=101,8). 

 

 

V. 

 

Sämtliche im Zusammenhang mit der Errichtung und Finanz amtlichen 

Behandlung des gegenständlichen Bestandsvertrages im Zusammenhang 

gestehenden Kosten, Abgaben, Gebühren, Steuer, etc. sind von der 

Bestandnehmerin ohne Anspruch auf Rückersatz zu tragen. 

 

Die Kosten einer etwaigen rechtsfreundlichen Beratung und Vertretung trägt jede 

Vertragspartei selbst. 

 

VI. 

 

1.  Die Bestandgeberin gibt die Bestandfläche ausdrücklich und ausschließlich 

zum Zwecke und Führung eines Verkaufsstandes (Buffets) an die 

Bestandnehmerin. Diese trifft vereinbarungsgemäß die Betriebspflicht für diesen 

Kiosk während der Badesaison (Mitte April bis Oktober). 

 

Geschäftsgrundlage und Vertragszweck ist es daher, während der Badesaison die 

ununterbrochene Versorgung der Badegäste im Erholungsgebiet „Ozean“ von 

dem gegenständlichen Verkaufskiosk her sicherzustellen. Die tägliche 

Öffnungszeit soll der tatsächlichen Öffnungszeit des Erholungsgebietes 

entsprechen, spätestens ist jedoch um 22:00 Uhr Abendschluss. 

 

2.  Die täglichen Öffnungszeiten des Erholungsgebietes Ozean werden der 

Bestandnehmerin zu Beginn jeder Saison von der Bestandgeberin bekannt 

gegeben. 

 

3.   Die Bestandnehmerin ist ungeachtet der obigen Bestimmungen in Zeiten, 

in denen das Erholungsgebiets Ozean zwar geöffnet, die Bestandgeberin von den 

Besuchern allerdings witterungsbedingt kein Entgelt verlangt, sowie während 
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sonstigen Schlechtwetterzeiten, abweichend der bekannt gegebenen 

Öffnungszeiten, berechtigt, seinen Betrieb geschlossen zu halten. 

 

VII. 

 

1.  Die Bestandnehmerin ist nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch 

die Bestandgeberin berechtigt, bauliche Veränderungen an dem auf der 

gepachteten Teilfläche errichteten Gebäude, soweit sie im Zusammenhang mit 

der Verwirklichung oder Verbesserung des Geschäftszweckes stehen, 

durchzuführen. Die Bestandgeberin kann die Zustimmung  zur Durchführung 

baulicher Änderungen durch der  Bestandnehmerin allerdings nicht verweigern, 

wenn diese zur Verwirklichung und Fortführung des Geschäftszweckes unbedingt 

notwendig und nützlich sind. 
 

Sämtliche bauliche Veränderungen am Bestandgegenstand dürfen erst nach 

Einholung der dafür allenfalls erforderlichen verwaltungsbehördlichen 

Genehmigungen vorgenommen werden und sind ausschließlich von dazu 

befugten Gewerbetreibenden durchzuführen. 
 

Die Bestandnehmerin haftet der Bestandgeberin für sämtliche dieser aus den von 

der Bestandnehmerin vorgenommenen Umbauarbeiten, Investitionen oder 

sonstigen Änderungen des Bestandgegenstandes entstandenen direkten oder 

indirekten Schäden. 

 

2.  Die Bestandnehmerin hat bei Beendigung des Bestandverhältnisses den 

Bestandgegenstand unter Berücksichtigung der mit dem ordentlichen Gebrauch 

verbundenen normalen Abnutzung, geräumt von sämtlichen nicht in Bestand 

gegebenen Fahrnissen, besenrein an die Bestandgeberin unter Abgabe sämtlicher 

der Bestandnehmerin übergebenen Schlüssel, zu übergeben. 
 

Kommt die Bestandnehmerin dieser Verpflichtung zur Übergabe des 

Bestandgegenstandes nicht nach, so kann die Bestandgeberin über eigene 

Veranlassung den Bestandgegenstand auf Kosten der Bestandnehmerin reinigen 

und von allen Fahrnissen räumen zu lassen. 

 

3.  Die Vertragsparteien vereinbaren hinsichtlich des Bestandgegenstandes die 

Übertragung der Verpflichtung gemäß § 93 StVO von der Bestandgeberin an der 

Bestandnehmerin gemäß § 93 Abs. 5 StVO. Die Bestandnehmerin übernimmt 

sohin die Säuberungs- und Räumungsverpflichtungen, gegebenenfalls auch die 

Streuverpflichtung, hinsichtlich des Bestandgegenstandes, sowie der diesen 

umgebenden Flächen. 

 

4.  Die Bestandnehmerin ist verpflichtet, den Bestandgegenstand  während 

der gesamten Dauer des Bestandverhältnisses in ordnungsgemäßem Zustand zu 

erhalten. 
 

Die ihm obliegende Instandhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtung betrifft 

auch die von der Bestandnehmerin im Pachtgegenstand vorgenommenen 

Umbauten, Veränderungen und Investitionen. 
 

Die Behebung ernster Substanzschäden obliegt der Bestandgeberin. Die 

Bestandnehmerin ist diesbezüglich verpflichtet, derartige Schäden unverzüglich 
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der Bestandgeberin zu melden und hält die Bestandgeberin für den Fall der 

verspäteten Meldung über das Bestehen derartiger Schäden schad- und klaglos. 

 

Sind die Schäden an der Substanz derart schwerwiegend, dass die Kosten der 

Instandsetzung jene der Neuerrichtung übersteigen würden, gilt das 

gegenständliche Bestandverhältnis als zum unmittelbar darauf folgenden 

Saisonende des Betriebs des Erholungsgebietes Ozean als einvernehmlich 

aufgelöst.  
    

Die Bestandnehmerin verzichtet in diesem Fall auf die Geltendmachung jedweder 

Schadenersatzansprüche gegenüber der Bestandgeberin. 

 

5.  Sollte die Bestandgeberin der ihr im gegenständlichen Vertragspunkt 

treffenden Instandhaltungspflicht trotz Nachfristsetzung nicht nachkommen, ist 

die Bestandgeberin berechtigt, die säumigen Arbeiten auf Kosten der 

Bestandnehmerin selbst durchführen zu lassen. 
 

Die Bestandgeberin ist gegen vorherige Anmeldung und unter Berücksichtigung 

des ordentlichen Geschäftsbetriebes berechtigt, den Bestandgegenstand zum 

Zwecke der Kontrolle zu betreten. Im Falle von Gefahr in Verzug ist die 

Bestandgeberin auch berechtigt, den Bestandgegenstand ohne Beisein der 

Bestandnehmerin zu betreten, sofern dieser nicht unmittelbar erreichbar ist. 

Sämtliche im Zusammenhang mit der Öffnung des Bestandgegenstandes 

stehenden Kosten trägt die Bestandnehmerin. 

 

6.  Die Bestandnehmerin ist verpflichtet, für den Bestandgegenstand eine 

ausreichende Feuer- und Haftpflichtversicherung zugunsten die Bestandnehmerin 

in Höhe des Neuwertes des Bestandgegenstandes abzuschließen und während 

der gesamten Bestanddauer auf eigene Kosten aufrecht zu erhalten, sowie auf 

Aufforderung einen Nachweis über den Bestand des Versicherungsschutzes der 

Bestandgeberin vorzulegen. 

 

7.  Die Bestandnehmerin hat alle für den Betrieb eines Verkaufs- und 

Imbissstandes notwendigen Konzessionen, verwaltungsbehördlichen und 

sonstigen Genehmigungen und behördlichen Urkunden auf eigene Kosten selbst 

zu erwirken und den Geschäftsbetrieb im Rahmen der dort genannten Auflagen 

und Bedingungen auszuüben. 

 

8.  Die Bestandgeberin leistet keinerlei Gewähr für eine bestimmte 

Wasserqualität des im Erholungsgebiet Ozean befindlichen Badeteiches. 

 

Weiters leistet die Bestandgeberin keine Gewähr für den Fortbetrieb des 

Erholungsgebietes Ozean, sofern dieser durch Elementarereignisse oder der 

Bestandgeberin nicht zurechenbarer Beeinträchtigungen oder Schädigungen des 

Bestandgegenstandes oder Absinken der Wasserqualität eingestellt werden 

muss. 
 

Ausschließlich für den Fall, dass der Badebetrieb im Erholungsgebiet Ozean durch 

aktives Betreiben der Bestandgeberin eingestellt wird, vereinbaren die 

Vertragsparteien die Abgeltung der von der Bestandnehmerin in den 

Bestandgegenstand geleisteten Investitionen. Die Investitionskosten sind durch 

die Bestandnehmerin durch entsprechende Rechnungen zu belegen. Der 
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Investitionskostenersatz vom Neuwert reduziert sich pro Bestandjahr um weitere 

10%. 

 

9. Die Bestandnehmerin ist berechtigt, im Falle der Beendigung des 

gegenständlichen Pachtverhältnisses, der Bestandgeberin einen Nachpächter 

namhaft zu machen, der die von ihm gemäß gegenständlichem Vertragspunkt 

vorgenommenen Investitionen in den Bestandgegenstand ablöst. Die 

Bestandnehmerin hat vorab mit der Bestandgeberin die Voraussetzungen für den 

Abschluss eines neuen Pachtverhältnisses abzuklären. 
 

Die Bestandgeberin ist allerdings nicht verpflichtet, mit dem von der 

Bestandnehmerin namhaft gemachten Nachpächter einen Vertrag abzuschließen. 
 

Sämtliche von der Bestandnehmerin vorgenommenen baulichen Veränderungen, 

Investitionen in den Bestandgegenstand gehen dann entschädigungslos in das 

Eigentum der Bestandgeberin über, ist die Bestandnehmerin allerdings 

berechtigt, jene Investitionen, die ohne Schädigung der Substanz entfernt 

werden können, aus dem Bestandgegenstand zu entfernen. 

 

10.  Die Bestandgeberin ist berechtigt, an der Rückseite des Gebäudes und an 

der Seite (Coca Cola Schriftzug) Ankündigungen bzw. Werbemaßnahmen 

anzubringen. 

 

 

VIII. 

 

Zu Gebührenzwecken wird festgestellt, dass der jährliche Bestandzins                       

€ 3.300,--beträgt. 

 

 

IX. 

 

Die Bestandgeberin ist nicht berechtigt, den Bestandgegenstand entgeltlich oder 

unentgeltlich, ganz oder teilweise dritten Personen unter zu verpachten oder in 

Bestand zu geben, weiterzugeben oder sonst in irgendeiner Art und Weise zu 

überlassen. 
 

Die Bestandgeberin ist berechtigt, bei vertragswidriger entgeltlicher oder 

unentgeltlicher, ganz oder teilweiser Unterinbestandgabe oder sonstiger 

Weitergabe des Bestandgegenstandes gegenständliches Bestandverhältnis 

gemäß Vertragspunkt III. vorzeitig aufzulösen. 

 

 

X. 

 

1.  Die Bestandnehmerin ist nicht berechtigt, eigene Forderungen, egal 

welcher Art auch immer, mit dem Bestandzins aufzurechnen. 

 

2.  Dieser Vertrag enthält alle zwischen den Vertragsparteien vereinbarten 

Bestimmungen bezüglich des gegenständlichen Bestandverhältnisses. Mündliche 

Nebenabreden bestehen nicht. Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages 
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bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für das Abgehen vom Erfordernis der 

Schriftform. 

 

3.  Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht oder anfechtbar oder aus 

einem sonstigen Grund unwirksam sein oder werden, so ist der vereinbarte 

Vertrag dennoch wirksam.  

 

Die Vertragsparteien verpflichten sich in diesem Fall, statt der nichtigen, 

anfechtbaren oder sonst unwirksamen Bestimmungen eine solche zu 

vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Sinn möglichst nahe kommt und den 

entsprechenden Erfolg gewährleistet. 

 

4.  Dieser Vertrag wird in einer Originalurkunde und einer Fotokopie errichtet, 

wobei die Originalurkunde bei der Bestandnehmerin verbleibt, die 

Bestandgeberin erhält eine Fotokopie. 

 

5.  Gemäß § 35 Z 22 lit h NÖ GO bedarf gegenständlicher Bestandvertrag für 

seine Rechtswirksamkeit der Genehmigung durch den Gemeinderat der 

Bestandgeberin.  

 

Diese Genehmigung wurde mit Beschluss des Gemeinderates am 14.09.2017 

erteilt. 
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Guntramsdorf, am ___________ 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf als Bestandgeberin: 

 
 
 

 
 

 
______________________                    ______________________ 
   

       
 

 
 
 

______________________   ______________________ 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
                      , am ___________ 

 
Bestandnehmerin 

 

 
 

 
 
 

______________________ 
Gasthaus Ocean GmbH 

Mag. Monika Wallisch 



Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage J





FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo - Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29708-1/2017 Ing. W/Sm 07.09.2017 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt in seiner Sitzung 
am 07.09.2017, TOP 14, (nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen) 

folgende 
VERORDNUNG 

 
§ 1 Aufgrund des §25 Abs.1 des NÖ-Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. werden 
das Örtliche Raumordnungsprogramm der Marktgemeinde Guntramsdorf 

geändert bzw. die Kenntlichmachungen bezüglich Denkmalschutz aktualisiert. 
 

§ 2 Die Plandarstellung des Flächenwidmungsplanes (PZ.: GUTR–FÄ 9–11552-E) 
- verfasst von DI Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien - ist gemäß 
§12 (3) der NÖ-Planzeichenverordnung (LGBL. 8000/2 idgF.) wie eine 

Neudarstellung ausgeführt und mit einem Hinweis auf diese Verordnung 
versehen und liegt im Gemeindeamt Guntramsdorf während der Amtsstunden zur 

allgemeinen Einsicht auf. 
 
§ 3: Diese Verordnung tritt nach ihrer Genehmigung durch die NÖ-

Landesregierung und nach ihrer darauffolgenden Kundmachung mit dem auf den 
Ablauf der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft.  

 
 

 
 
       Der Bürgermeister: 

 
 

 
 
       Robert Weber MSc 

 
 

Angeschlagen am: 
Abgenommen am:  

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.at
Mac2012
Schreibmaschinentext
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FAX: (02236) 53501 59 
 

http://www.guntramsdorf.at 
e-mail: office@guntramsdorf.at 

ABTEILUNG BAUAMT 
Parteienverkehr: Mo - Fr von 7.00 Uhr bis 12.00 Uhr, Do von 13.00 Uhr bis 19.00 Uhr 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Zahl:  Bearbeiter:  Datum:  
29709-1/2017 Ing. W/Sm 07.09.2017 

 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Guntramsdorf beschließt in seiner Sitzung 
am 07.09.2017, TOP 15, (nach Erörterung der eingelangten Stellungnahmen) 

folgende 
VERORDNUNG 

 
 
§ 1:  Aufgrund der §§ 30 - 34 des NÖ Raumordnungsgesetzes 2014 idgF. wird 

der Bebauungsplan der Marktgemeinde Guntramsdorf abgeändert. 
 

§ 2:  Die Festlegung der Einzelheiten der Bebauung und Aufschließung der 
einzelnen Grundflächen ist der, mit einem Hinweis auf diese Verordnung 
versehenen, Plandarstellung (PZ.: GUTR – BÄ 6 – 11553 - E, verfasst von 

DI. Karl SIEGL, Gschwandnergasse 26/2, 1170 Wien), welche gemäß 
§5(3) der NÖ-Planzeichenverordnung über die Ausführung des 

Bebauungsplanes (LGBl. 8200/1 idgF.) wie eine Neudarstellung 
ausgeführt ist, zu entnehmen. 

 

§ 3:  Die Plandarstellung sowie die textlichen Bebauungsvorschriften liegen im 
Gemeindeamt während der Amtsstunden zur allgemeinen Einsicht auf. 

 
§ 4:  Diese Verordnung tritt nach ihrer Kundmachung mit dem auf den Ablauf 

der zweiwöchigen Kundmachungsfrist folgenden Tag in Kraft. 
 
 

 
       Der Bürgermeister: 

 
 
 

 
       Robert Weber MSc 

 
Angeschlagen am: 
Abgenommen am:  

http://www.guntramsdorf.at/
mailto:office@guntramsdorf.at
Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage L1
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Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf Wien, am 29.06.2017 
 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Ich freue mich Ihnen mitteilen zu können, dass Ihr beantragtes Projekt positiv beurteilt wurde 

und ich die Förderung auf Empfehlung der Kommission genehmigt habe. 

 

Im nächsten Schritt wird die KPC als Abwicklungsstelle mit Ihnen den beiliegenden 

Förderungsvertrag abschließen. Im Sinne einer raschen Durchführung ersuche ich Sie, diesen 

innerhalb der Frist von drei Monaten anzunehmen. 

 

Gemeinsam mit dem Siedlungswasserwirtschafts-Förderprogramm meines Hauses können 

Sie die Erfolgsgeschichte der Umweltförderung nun persönlich um ein wichtiges Kapitel 

erweitern. Dafür möchte ich mich bereits im Voraus ausdrücklich bei Ihnen bedanken. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Mac2012
Schreibmaschinentext
Beilage N1



 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

Türkenstraße 9, 1092 Wien 
www.publicconsulting.at 

Mail: kpc@kommunalkredit.at 
Tel.: 01/31 6 31-0, Fax-DW: 01/31 6 31-104 
UID-Nr.: ATU57293011, DVR-Nr.: 2109778, FN 236804t, Handelsgericht Wien 

 

Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 

Wien, am 29.06.2017 
 
 
Ihr Förderungsantrag B501292, BA 16 Sanierung Rennerstraße, Buchen- und Eichengasse 
Förderungsvertrag und Information 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
in der Beilage übermitteln wir Ihnen den Förderungsvertrag und die allgemeinen Vertragsbedingungen zu 
Ihrem Projekt.  
 
Wir ersuchen um Retournierung der beiliegenden Annahmeerklärung innerhalb von drei Monaten 
bevorzugt per E-Mail an wasser@kommunalkredit.at oder über die Upload-Möglichkeit unseres Online-
Services MEINE FÖRDERUNG (www.meinefoerderung.at). 
 
Erst nach Übermittlung der unterfertigten Annahmeerklärung erlangt der Vertrag Rechtsgültigkeit. Sie 
erhalten von uns ein Bestätigungsschreiben über den erfolgten Vertragsabschluss.  
 
Alle weiteren Unterlagen für Ihren Förderungsvertrag finden Sie auf unserer Homepage: 
www.umweltfoerderung.at/wasser „Alle Unterlagen Siedlungswasserwirtschaft“ 
 
Unter diesem Link sind wichtige Informationen zum Förderungsvertrag im Dokument 

 Leitfaden Vertrag Finanzierungszuschüsse zusammengefasst. 
 
Alle Dokumente zur Auslösung von Auszahlungen sind im Menüpunkt Auszahlungsunterlagen ersichtlich. 
Besonders relevant ist für Sie das Dokument  

 Rechnungsnachweis für Bauphasen- und Finanzierungszuschüsse. 
 

Bei Rückfragen steht Ihnen Frau Iris Dörfel (Tel. +43-1-31631/336) gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Kommunalkredit Public Consulting 

  

DI Christopher Giay DI Dr. Johannes Laber 

mailto:wasser@kommunalkredit.at
http://www.meinefoerderung.at/
http://www.umweltfoerderung.at/wasser


 

 

 
Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb 
Rathaus Viertel 1/1 
2353 Guntramsdorf 
 
 
 

F Ö R D E R U N G S V E R T R A G  
 

abgeschlossen aufgrund des Umweltförderungsgesetzes, BGBl Nr. 185/1993 idgF zwischen dem Bundesminister für 
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft als Förderungsgeber, vertreten durch die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH, Türkenstraße 9, A-1092 Wien und dem Förderungsnehmer 
Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb, GKZ 31710, Rathaus Viertel 1/1, 2353 Guntramsdorf. 

 
1. Gegenstand des Förderungsvertrages 

1.1 Gegenstand dieses Vertrages, Antragsnummer B501292, ist die Förderung der Maßnahme: 
 
 Bezeichnung Abwasserbeseitigungsanlage 

BA 16 Sanierung Rennerstraße, Buchen- und Eichengasse 
 Funktionsfähigkeitsfrist 30.06.2017 
 
 die auf Vorschlag der Kommission für die Angelegenheiten der Wasserwirtschaft vom 26.06.2017 vom 

Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, DI Andrä Rupprechter, mit 
Entscheidung vom 29.06.2017 gewährt wurde. 

1.2 Grundlage für die Förderungsentscheidung bilden die mit dem Förderungsansuchen vorgelegten Unterlagen 
gemäß § 8 der Förderungsrichtlinien für die Kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016. Im Falle vorsätzlicher 
Falschangaben bei der Antragstellung oder Abrechnung behält sich der Förderungsgeber vor, auch 
strafrechtliche Konsequenzen einzuleiten. 

1.3 Die Beilagen, d.s. die Allgemeinen Vertragsbedingungen (Beilage 1) und der Zuschussplan, bilden einen 
integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. 

1.4 Sofern der Förderungsnehmer seinerseits jemanden Dritten mit der Umsetzung der Maßnahme betraut (z.B. im 
Rahmen einer Betrauung mit einer Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse), verpflichtet sich 
der Förderungsnehmer sicherzustellen, dass die Betrauung und Finanzierung der Maßnahme im Einklang mit 
den beihilfenrechtlichen Bestimmungen und den Bestimmungen diese Förderungsvertrages erfolgt. 

 

2. Ausmaß und Auszahlung der Förderung 

2.1 Für das unter Pkt. 1 beschriebene Vorhaben betragen: 
 

der vorläufige Förderungssatz 12,00 % 
die vorläufigen förderbaren Investitionskosten 1.080.000,00 Euro 
die vorläufige Pauschale für Leitungsinformationssystem 0,00 Euro 

 
Die Gesamtförderung im vorläufigen Nominale von 129.600,00 Euro wird in Form von Bauphasen- und 
Finanzierungszuschüssen ausbezahlt. 



 

 

2.2 Der Nominalbetrag der Förderung wird gemäß § 9 Abs. 1 Förderungsrichtlinien für die Kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft 2016 mit einem Zinssatz von 0,52 % verzinst. Die Verzinsung beginnt mit dem 
nächsten 1.7. oder 1.1., welcher der Kommissionsempfehlung folgt. 

2.3 Im Zuge der Endabrechnung kann von der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eine Erhöhung der 
förderbaren Investitionskosten ohne Vorlage an die Kommission in Angelegenheiten der Wasserwirtschaft um 
höchstens 15 % anerkannt werden. In diesem Fall erhöht sich das Nominale entsprechend dem Förderungssatz. 

 

3. Auszahlungsbedingungen 

3.1 Die Auszahlung der Förderung erfolgt vorbehaltlich ihrer budgetären Verfügbarkeit nach dem vorläufigen 
Zuschussplan in Form von Bauphasen- und Finanzierungszuschüssen auf das am Rechnungsnachweis 
angegebene Konto. 

3.2 Der erste Bauphasenzuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises über zumindest 25 % der 
förderbaren Investitionskosten ausbezahlt. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 15.5. bzw. 
15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eingelangt 
sein. Die weiteren Bauphasenzuschüsse werden dann gemäß dem Zuschussplan ausbezahlt. 

3.3 Der erste Finanzierungszuschuss wird nach Vorlage eines Rechnungsnachweises mit gleichzeitiger 
Funktionsfähigkeitsmeldung ausbezahlt. Dieser Rechnungsnachweis muss jeweils spätestens am 15.5. bzw. 
15.11. im Wege des Amtes der Landesregierung bei der Kommunalkredit Public Consulting GmbH eingelangt 
sein. Die weiteren Finanzierungszuschüsse werden dann automatisch gemäß dem Zuschussplan ausbezahlt. 
Erfolgt die Anforderung des 1. Finanzierungszuschusses nicht rechtzeitig, werden 2 weitere 
Bauphasenzuschüsse in Höhe des letztvorangegangenen ausbezahlt, danach ruht die Förderung. Etwaige 
Restarbeiten sind nur dann förderfähig, wenn sie innerhalb der Fertigstellungsfrist (= 1 Jahr nach tatsächlicher 
Funktionsfähigkeit) durchgeführt werden. 

3.4 Die Endabrechnungsunterlagen sind spätestens 1 Jahr nach Fertigstellung der Maßnahme (= spätestens 2 Jahre 
nach tatsächlicher Funktionsfähigkeit) dem Amt der Landesregierung vorzulegen. Ein Versäumnis dieser Frist 
führt zu einem Ruhen der Förderung. Die Endabrechnungsunterlagen werden nach Prüfung durch das Land und 
nach erfolgter Kollaudierung an die Kommunalkredit Public Consulting GmbH weitergeleitet, welche die 
Endabrechnung vornimmt. Aufgrund dieser Endabrechnung wird dann der endgültige Zuschussplan erstellt, der 
bis zum Ende der Laufzeit der Förderung unverändert bleibt. 

3.5 Werden Zahlungen nicht unmittelbar vom Förderungsnehmer vorgenommen, sondern über ein 
konzerninternes Liquiditätsmanagement („Cash Pooling“) abgewickelt, sind zusätzlich folgende Unterlagen 
vorzulegen: 

 Nachweis über die tatsächliche Bezahlung der zur Förderung beantragten Leistungen (z.B. entsprechende 
Zahlungsbelege) 

 Nachweis über die Aktivierung der getätigten Investition in der Bilanz des Förderungsnehmers 

 Nachweis über den tatsächlichen Ausgleich der Belastungen durch den Förderungsnehmer bis zur Vorlage 
der Endabrechnung. 

3.6 Mindestgebühr ABA: Vom Förderungsnehmer (bzw. bei Verbänden von den kostentragenden Gemeinden) ist 
gemäß § 7 Abs. (1) Z 13 der Förderungsrichtlinien für die Kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016 
spätestens zum Zeitpunkt der Auszahlung der ersten Förderungsrate der Nachweis zu erbringen, dass eine 
Benützungsgebühr oder ein Benützungsentgelt in der Höhe von zumindest 2 Euro/m

3
 inklusive USt. von den 

angeschlossenen Einwohnern eingehoben wird. Bei Zusammenschlüssen mehrerer gebühreneinhebender 
juristischer Personen wird bei Nichterreichen der Mindesthöhe die Förderung ggf. nur anteilig ausgezahlt. 
Dieser Nachweis ist bei Anlagen zur eigenständigen Abwasserentsorgung von bis zu 250 Hausanschlüssen oder 
bei Förderungen gem. § 4 (1) Z 13 bis 15 nicht zu erbringen. 



 

Kommunalkredit Public Consulting GmbH 

Türkenstraße 9, 1092 Wien 
www.publicconsulting.at 

Mail: kpc@kommunalkredit.at 
Tel.: 01/31 6 31-0, Fax-DW: 01/31 6 31-104 
UID-Nr.: ATU57293011, DVR-Nr.: 2109778, FN 236804t, Handelsgericht Wien 

 

 

4. Schlussbestimmungen 

4.1 Der Förderungsnehmer erklärt, den gegenständlichen Förderungsvertrag mittels beiliegender 
Annahmeerklärung vorbehaltlos anzunehmen. 

4.2 Der Förderungsgeber erachtet sich an die Zusicherung der Förderung für die Dauer von drei Monaten ab dem 
Einlangen des Vertrages beim Förderungsnehmer gebunden. 

 
 

Kommunalkredit Public Consulting 

  
DI Christopher Giay DI Dr. Johannes Laber 



 

Allgemeine Vertragsbedingungen 1/3 Version 06/2017 

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN  

DER SIEDLUNGSWASSERWIRTSCHAFT (Beilage 1) 

 
Allgemeines 

1. Der Förderungsvertrag wird mit dem Tag des Einlangens der 
ordnungsgemäß unterfertigten Annahmeerklärung bei der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH rechtswirksam, wobei 
der Förderungsvertrag nur bei vorbehaltsloser Annahme 
zustande kommt. 

2. Allfällige Förderungsvertragsänderungen bedürfen der 
Schriftform. Mündliche Zusatzvereinbarungen werden nicht 
Bestandteil des Förderungsvertrages. Eine Änderung dieser 
Bestimmung kann nur schriftlich erfolgen. 

3. Bei Änderungen bestehender Förderungsverträge sind die 
vertraglich vereinbarten Förderungskonditionen, die der 
ursprünglichen Zusicherung zugrunde lagen, weiterhin 
anzuwenden. 

4. Im Fall von Unklarheiten bei der Vertragsauslegung können 
neben den Förderungsrichtlinien für die kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft 2016 und den Technischen 
Richtlinien des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft subsidiär auch die Allgemeinen 
Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus 
Bundesmitteln (ARR 2014), BGBl. II Nr. 208/2014 zur Auslegung 
herangezogen werden. 

5. Als Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die sich aus dem 
Förderungsvertrag ergeben, wird das sachlich zuständige Gericht 
in Wien vereinbart. 

Verpflichtungen 

Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, 

1. über die zugesagte Förderung weder durch Abtretung, 
Anweisung oder Verpfändung, oder auf andere Weise zu 
verfügen, 

2. die Förderungsmittel widmungsgemäß, wirtschaftlich, sparsam 
und zweckmäßig zu verwenden, 

3. alle Ereignisse, die die Durchführung oder die Erreichung des 
Förderungszweckes der Maßnahmen verzögern, unmöglich 
machen oder deren Abänderung erfordern würden, der 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH aus eigener Initiative 
unverzüglich anzuzeigen, 

4. die Förderungsrichtlinien für die kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft 2016 und die Technischen Richtlinien 
des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft einzuhalten, 

5. die Kommunalkredit Public Consulting GmbH über beabsichtigte, 
in Behandlung stehende oder erledigte Ansuchen oder Anträge 
auf Förderung der Maßnahme bei anderen öffentlichen 
Förderungsgebern bis zum Abschluss der Auszahlung zu 
informieren. Die Mitteilungspflicht betrifft auch jene 
Förderungen, um die der Förderungsnehmer nachträglich 
ansucht, 

6. die Bestimmungen des Gleichbehandlungsgesetzes BGBl. I Nr. 
66/2004 zu beachten, sofern der Förderungsnehmer diesem 
unterliegt und das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz, 
BGBl. I Nr. 82/2005 sowie das Diskriminierungsverbot gemäß § 7 
b des Behinderteneinstellungsgesetzes, BGBl. Nr. 22/1970 idgF. 
zu berücksichtigen, 

 

7. die geplante Übertragung von Eigentum an geförderten Anlagen 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH unverzüglich 
anzuzeigen und eine Zustimmung hierfür einzuholen, 

8. die geförderten Anlagen bis zur gänzlichen Auszahlung des 
Förderungsbetrages, in jedem Fall aber zumindest zehn Jahre 
lang, zu betreiben, 

9. die für die Durchführung und den Betrieb der Anlage 
erforderlichen Bewilligungen rechtzeitig zu erlangen, mit der 
Durchführung der Leistung gemäß dem vereinbarten Zeitplan, 
ansonsten unverzüglich nach Gewährung der Förderung zu 
beginnen, die Leistung  zügig durchzuführen und diese innerhalb 
der vereinbarten, ansonsten innerhalb einer angemessenen 
Frist, abzuschließen, 

10. sämtliche für ihn verbindliche vergabe- und 
wettbewerbsrechtliche Bestimmungen, sowie die „Bedingungen 
für die Vergabe von Leistungen“ (Anhang) einzuhalten, 

11. die gemeinschaftlichen Beihilfenrechtsbestimmungen 
einzuhalten, sofern der Förderungsnehmer seinerseits 
jemanden Dritten mit der Umsetzung der geförderten 
Maßnahme betraut und daher bzw. gemäß diesem Vertrag zu 
deren Einhaltung verpflichtet ist, 

12. die Planung und örtliche Bauaufsicht der Maßnahmen von dafür 
Befugten oder im eigenen Wirkungsbereich entweder von einem 
Unternehmen, an dem eine Gebietskörperschaft überwiegend 
beteiligt ist, oder einer Fachabteilung oder einem Bauamt einer 
Gebietskörperschaft durchführen zu lassen, 

13. bei der Ausführung der Maßnahme und bei den eingesetzten 
Produkten auf die Langlebigkeit und Qualität sowie auf die 
Energieeffizienz Bedacht zu nehmen. In der Ausschreibung sind 
entsprechende Qualitätsanforderungen festzulegen, wobei 
anzuwendende Normen und Regelwerke (z.B. von ÖWAV, 
ÖVGW, DWA, GRIS, GWT) anzuführen sind, 

14. Kontrollmaßnahmen wie z.B. Dichtheitskontrollen von Kanälen, 
Wasserleitungen, Schächten, Becken, usw. getrennt vom 
Bauauftrag bzw. Errichtungsauftrag an einen unabhängigen 
Auftragnehmer zu vergeben, und mit Messmitteln, die dem 
Maß- und Eichgesetz für den amtlichen und rechtsgeschäftlichen 
Verkehr entsprechen, durchführen zu lassen, 

15. die Ausführung der Maßnahmen von dafür Befugten zu 
veranlassen oder durchführen zu lassen, außer bei 
Eigenleistungen gemäß § 3 Abs. 13 der Förderungsrichtlinien für 
die kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016, 

16. sich beim Betrieb einer Anlage einer fachkundigen Person zu 
bedienen, sofern es sich um einen Förderungsnehmer gemäß § 
5 Z 1 bis 3 der Förderungsrichtlinien für die kommunale 
Siedlungswasserwirtschaft 2016 handelt, 

17. für die Überwachung des Betriebes der 
Abwasserentsorgungsanlage eine Vereinbarung mit einer 
fachkundigen Person abzuschließen, sofern es sich um einen 
Förderungsnehmer gemäß § 5 Z 4 Förderungsrichtlinien für die 
kommunale Siedlungswasserwirtschaft 2016 handelt, und 
sicherzustellen, dass die geförderte Anlage durch fachkundige 
Personen gewartet wird, 
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18. den Baubeginn sowie das Erreichen der Funktionsfähigkeit der 
Maßnahmen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
bekannt zu geben, wobei der Baubeginn spätestens ein Jahr 
nach Zusicherung der Förderung zu erfolgen hat. Andernfalls 
behält sich der Förderungsgeber die Stornierung der 
Zusicherung vor, 

19. die Kommunalkredit Public Consulting GmbH über alle 
Änderungen der geplanten Maßnahmen im Zuge der 
Ausführung unverzüglich zu informieren und die Zustimmung 
der Kommunalkredit Public Consulting GmbH dafür einzuholen, 
soweit es sich dabei nicht um geringfügige Änderungen handelt. 
Eine geringfügige Änderung liegt jedenfalls nicht mehr bei 
Kostenüberschreitungen von mindestens 15 %, bei einem 
zusätzlichen Projekt oder bei einer zusätzlichen 
wasserrechtlichen Bewilligung vor, 

20. fortlaufende Aufzeichnungen über die Durchführung der 
Maßnahme zu führen, sodass jederzeit der Arbeitsfortschritt 
festgestellt und eine Teilabrechnung vorgelegt werden kann. 
Über die Gebarung der Maßnahme einschließlich ausbezahlter 
Förderungsmittel sind Aufzeichnungen nach kaufmännischen, 
haushaltsrechtlichen Gesichtspunkten in übersichtlicher und 
leicht überprüfbarer Form zu führen, 

21. innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der geförderten 
Maßnahme einen rechtsverbindlich gefertigten Schlussbericht, 
einschließlich der Abrechnung mit allen zur Beurteilung 
erforderlichen Unterlagen (Endabrechnungsunterlagen) in 
detaillierter und nachvollziehbarer Form dem Amt der 
Landesregierung vorzulegen, wobei der zahlenmäßige 
Verwendungsnachweis eine durch Belege nachweisbare 
Aufgliederung aller mit der geförderten Leistung 
zusammenhängenden Einnahmen und Ausgaben umfassen 
muss, 

22. den Organen der Kommunalkredit Public Consulting GmbH bzw. 
des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt 
und Wasserwirtschaft und den von diesen Beauftragten sowie 
den Organen des Rech-nungshofes, sowie im Falle der 
Kofinanzierung durch die EU den Kontrollorganen der EU 
jederzeit Auskünfte (einschließlich Nachweise) hinsichtlich der 
geförderten Maßnahme zu erteilen. Zu diesem Zweck hat der 
Förderungsnehmer auf Aufforderung, insbesondere die Einsicht 
in die Bücher und Belege sowie in die sonstigen, der 
Überprüfung der Durchführung dienenden Unterlagen zu 
gewähren, Auskünften von Bezug habenden Banken 
zuzustimmen, das Betreten von Grundstücken und Gebäuden 
während der üblichen Geschäfts- und Betriebsstunden und die 
Durchführung von Messungen und Überprüfungen zu gestatten. 
Diese vertragliche Verpflichtung gilt ab Endabrechnung 
jedenfalls für die Dauer von zehn Jahren. Während dieses 
Zeitraumes sind Belege und Aufzeichnungen sicher und 
geordnet aufzubewahren. Sofern unionsrechtlich darüber 
hinausgehende Fristen gelten, kommen diese zur Anwendung, 

23. für die Dauer der Baudurchführung eine Bautafel aufzustellen 
und nach Fertigstellung der Maßnahme eine Erinnerungstafel 
anzubringen. Die Bautafel bzw. Erinnerungstafel hat den 
Vorgaben des BMLFUW zu entsprechen. Im Falle einer EU-
Kofinanzierung sind die betreffenden Publizitätsvorschriften 
entsprechend der Verordnung (EG) Nr. 1159/2000 der 
Kommission über die von den Mitgliedstaaten zu treffenden 
Informations- und Publizitätsmaßnahmen zur Interventionen der 
Strukturfonds einzuhalten, 

 

24. zuzustimmen, dass der Name des Förderungsempfängers, die 
Bezeichnung des Vorhabens sowie die Höhe der gewährten 
Förderungsmittel nach Maßgabe der jeweils geltenden 
unionsrechtlichen Vorschriften veröffentlicht werden können, 

25. im Falle, dass die Förderung gemäß Punkt 2 Förderungsvertrag 
als De-minimis-Beihilfe gemäß Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 
der Kommission vom 18. Dezember 2013 gewährt wird, sonstige 
im laufenden und in den beiden vorangegangenen Steuerjahren 
erhaltene De-minimis-Beihilfen sowie auch jede andere 
gewährte Beihilfe der Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
mitzuteilen, sowie die Einhaltung des De-minimis-Grenzwertes 
von 200.000 Euro innerhalb von drei Steuerjahren zu 
garantieren 

26. die Kriterien des Beschlusses der Kommission vom 20. Dezember 
2011 über die Anwendung von Artikel 106 Abs. 2 EG-Vertrag auf 
staatliche Beihilfen in Form von Ausgleichszahlungen zugunsten 
bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von 
Dienstleistungen von allgemein wirtschaftlichen Interesse 
betraut sind, zu erfüllen, wenn es sich beim Förderungsnehmer 
um eine juristische Person handelt, die im Auftrag von 
Gemeinden, Verbänden oder Genossenschaften im eigenen 
Namen und auf eigene Rechnung öffentliche 
Wasserversorgungs-, Abwasser-entsorgungs- oder 
Schlammbehandlungsanlagen errichtet oder in diese 
reinvestiert. 

Einstellung und Rückforderung der Förderung 

Der Förderungsnehmer ist verpflichtet, unter Vorbehalt der 
Geltendmachung weitergehender gesetzlicher Ansprüche, 
insbesondere auch einer Rückzahlungsverpflichtung gemäß § 30 
b Ausländerbeschäftigungsgesetz eine bereits gewährte 
Förderung über schriftliche Aufforderung ganz oder teilweise 
sofort zurückzuzahlen, bzw. eine zugesicherte, aber noch nicht 
ausbezahlte Förderung erlischt, wenn 

1. Verpflichtungen, Auflagen und Bedingungen vom 
Förderungsnehmer nicht eingehalten werden, 

2. Organe oder Beauftragte des Bundes, der Länder oder der EU 
vom Förderungsnehmer über wesentliche Umstände unrichtig 
oder unvollständig unterrichtet worden sind, 

3. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder Nachweise nicht 
erbracht oder erforderliche Auskünfte nicht erteilt worden sind, 
sofern in diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend befristete 
und den ausdrücklichen Hinweis auf die Rechtsfolgelage der 
Nichtbefolgung enthaltende Mahnung erfolglos geblieben ist, 

4. von Organen der EU die Aussetzung oder Rückforderung 
verlangt wird, 

5. der Förderungsnehmer die für die Umsetzung der Maßnahme 
erforderlichen behördlichen Bewilligungen nicht erlangt. 

Bei Vorliegen eines Rückforderungsfalles werden die 
zurückzuzahlenden Beträge vom Tage der Auszahlung an mit 4% 
pro Jahr unter Anwendung der Zinseszinsmethode verzinst. 
Liegen diese Zinssätze unter dem von der EU für 
Rückforderungen festgelegten Zinssatz, ist dieser 
heranzuziehen. 

Für den Fall eines Verzuges bei der Rückzahlung der Förderung 
kommen folgende Verzugszinsen zur Anwendung. Bei Verzug 
von Unternehmen werden diese mit 9,2 % über dem jeweils 
geltenden Basiszinssatz pro Jahr ab Eintritt des Verzuges 
festgelegt, andernfalls mit 4 % über dem jeweils geltenden 
Basiszinssatz, mindestens jedoch 4 %. Der Basiszinssatz, der am 
ersten Kalendertag eines Halbjahres gilt, ist für das jeweilige 
Halbjahr maßgebend. 

https://www.bmlfuw.gv.at/wasser/wasser-oeffentlich/bautafeln.html
http://www.bmlfuw.gv.at/ministerium/publizitaets/allgem-foerderung/bmlfuwland/hinerintafel/erinnerungst20000.html
http://www.bmlfuw.gv.at/ministerium/publizitaets/allgem-foerderung/bmlfuwland/hinerintafel.html
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Datenschutz 

Der Förderungsnehmer stimmt im Sinne des § 8 Abs. 1 Z 2 des 
Datenschutzgesetzes, BGBl. I Nr. 165/1999 idgF. ausdrücklich zu, 
dass alle im Ansuchen um Gewährung einer Förderung 
enthaltenen sowie bei der Abwicklung und Kontrolle der 
Förderung anfallenden Daten, insbesondere sein Name oder der 
Name seiner Firma unter Angabe der Rechtsform, seiner 
Gemeinde, die Tatsache einer gewährten Förderung, des Zwecks 
der Förderung, der Förderungssatz, die Förderungshöhe, der 
jährlichen Auszahlungen sowie der Titel des Projekts und das 
Ausmaß der durch die Förderung angestrebten Umwelt- 

 
 
 

entlastung nach Vertragsabschluss veröffentlicht werden 
können und dass alle im Zusammenhang mit der Förderung 
anfallenden, ihn betreffenden personenbezogenen und gemäß 
§ 7 des Datenschutzgesetzes automationsunterstützt 
verarbeiteten Daten dem Bundeskanzleramt, dem 
Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und 
Wasserwirtschaft, dem Bundesministerium für Wissenschaft, 
Forschung und Wirtschaft, dem Rechnungshof, dem 
Bundesministerium für Finanzen, dem jeweiligen Bundesland 
und den EU-Organen für Kontrollzwecke und zur statistischen 
Auswertung übermittelt werden können. 

 
 

 

Bedingungen für die Vergabe von Leistungen (Anhang zu Beilage 1) 

 
1. Für Bauvorhaben mit präliminierten Kosten je Förderungsantrag 

(Bauabschnitt) größer 500.000 Euro exklusive Umsatzsteuer ist 
die Teilausgabe Wasserwirtschaft der LB-Verkehr und 
Infrastruktur Version 4 vom 01.05.2015 anzuwenden. 

Bei Ausschreibungen, die bis zum 30.04.2016 veröffentlicht 
werden, kann die Standardisierte Leistungsbeschreibung LB-
Siedlungswasserbau (LB-SW), Version 5, 2005-12 angewendet 
werden. 

2. Zusatzaufträge von Leistungen einschließlich unerwarteter 
Erschwernisse im Umfang von mehr als 25 v.H. der 
ursprünglichen Auftragsumme, ohne Hinzurechung von Lohn- 
und Preiserhöhungen, können nur mit schriftlicher Zustimmung 
des Amtes der Landesregierung vor Auftragserteilung als 
förderungsfähig anerkannt werden. 

3. Die Angebotsöffnung ist der zuständigen Dienststelle des Amtes 
der Landesregierung zwei Wochen vor dem Öffnungstermin 
schriftlich mitzuteilen. 

 

 

4. Zur Einvernehmensherstellung mit dem Land im Hinblick auf die 
Einhaltung der Förderungsbestimmungen ist die Niederschrift 
über die Prüfung der beabsichtigten Vergabe der zuständigen 
Dienststelle des Amtes der Landesregierung vorzulegen, sofern 
die Dienststelle nicht ausdrücklich davon absieht. Die zuständige 
Dienststelle des Amtes der Landesregierung prüft jedenfalls, 
spätestens zum Zeitpunkt der Kollaudierung, die Wahl des 
Vergabeverfahrens gemäß BVergG idgF. Bei Wahl des falschen 
Vergabeverfahrens ist maximal jener Betrag förderungsfähig, für 
den das Verfahren zulässig gewesen wäre. 

Weitere, für die Einvernehmensherstellung erforderliche 
Unterlagen, sind auf Aufforderung nachzureichen.  
Das Einvernehmen mit dem Land hinsichtlich der Förderfähigkeit 
gilt jedenfalls als hergestellt, wenn sich dieses nicht innerhalb 
von sechs Wochen, gerechnet vom Einlangen der Unterlagen 
beim Amt der Landesregierung, schriftlich äußert. Die 
Einvernehmensherstellung hinsichtlich der Förderfähigkeit 
bezieht sich auf die dem Land vorgelegten Unterlagen. Der 
Förderungsgeber kann bei einer allfälligen Prüfung im Rahmen 
der Endabrechnung von der Einvernehmensherstellung 
abweichende Feststellungen und Beurteilungen treffen. 

5. die zuständige Dienststelle des Amtes der Landesregierung ist 
über die Einleitung von vergaberechtlichen 
Nachprüfungsverfahren umgehend zu informieren. 
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An die 
Kommunalkredit Public Consulting GmbH 
Türkenstraße 9 
1092 Wien 

 
 

A N N A H M E E R K L Ä R U N G  
 
 
Der Förderungsnehmer Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb, GKZ 31710, erklärt die 
vorbehaltlose Annahme des Förderungsvertrages vom 29.06.2017, Antragsnummer B501292, betreffend die 
Gewährung eines Bauphasen- und Finanzierungszuschusses für die Abwasserbeseitigungsanlage BA 16 Sanierung 
Rennerstraße, Buchen- und Eichengasse. 
 
 
Der Förderungsnehmer bestätigt die Aufbringung der Finanzierung gemäß nachstehender Aufstellung sowie der 
dafür erforderlichen Beschlussfassungen. 

      
 • Anschlussgebühren  Euro   

 • Eigenmittel  Euro   

 • Landesmittel  Euro   

 • Bundesmittel Euro   

 • Restfinanzierung  Euro   

      
 Förderbare Gesamtinvestitionskosten Euro   

       
 
Rechtsverbindliche Unterfertigung durch den Förderungsnehmer 
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Antragsnummer: B501292

Förderungsnehmer: Marktgemeinde Guntramsdorf Abwasser Service Betrieb

Name: BA 16 Sanierung Rennerstraße, Buchen- und Eichengasse

Planversion: 1

Druckdatum: 29.06.2017

Antrag Endabrechnung

Investitionskosten: 1.080.000,00

Förderungsbarwert: 129.600,00 0,00

Verzinsungsbeginn: 01.07.2017

Barwertzinsatz: 0,52 0,00

Valutadatum Auszahlungstyp Zuschuss Barwert Zinsen Status

31.12.2017 FZ 3.113,00 3.104,93 8,07 plan

30.06.2018 FZ 3.097,00 3.080,96 16,04 plan

31.12.2018 FZ 3.082,00 3.058,08 23,92 plan

30.06.2019 FZ 3.067,00 3.035,31 31,69 plan

31.12.2019 FZ 3.052,00 3.012,63 39,37 plan

30.06.2020 FZ 3.037,00 2.990,05 46,95 plan

31.12.2020 FZ 3.022,00 2.967,57 54,43 plan

30.06.2021 FZ 3.007,00 2.945,18 61,82 plan

31.12.2021 FZ 2.992,00 2.922,89 69,11 plan

30.06.2022 FZ 2.977,00 2.900,69 76,31 plan

31.12.2022 FZ 2.962,00 2.878,59 83,41 plan

30.06.2023 FZ 2.947,00 2.856,59 90,41 plan

31.12.2023 FZ 2.932,00 2.834,68 97,32 plan

30.06.2024 FZ 2.917,00 2.812,86 104,14 plan

31.12.2024 FZ 2.902,00 2.791,14 110,86 plan

30.06.2025 FZ 2.887,00 2.769,51 117,49 plan

31.12.2025 FZ 2.873,00 2.748,94 124,06 plan

30.06.2026 FZ 2.859,00 2.728,45 130,55 plan

31.12.2026 FZ 2.845,00 2.708,05 136,95 plan

30.06.2027 FZ 2.831,00 2.687,73 143,27 plan

31.12.2027 FZ 2.817,00 2.667,50 149,50 plan

30.06.2028 FZ 2.803,00 2.647,36 155,64 plan

31.12.2028 FZ 2.789,00 2.627,31 161,69 plan

30.06.2029 FZ 2.775,00 2.607,34 167,66 plan

31.12.2029 FZ 2.761,00 2.587,46 173,54 plan

30.06.2030 FZ 2.747,00 2.567,67 179,33 plan

31.12.2030 FZ 2.733,00 2.547,95 185,05 plan

30.06.2031 FZ 2.719,00 2.528,33 190,67 plan

31.12.2031 FZ 2.705,00 2.508,79 196,21 plan

30.06.2032 FZ 2.691,00 2.489,33 201,67 plan

31.12.2032 FZ 2.678,00 2.470,88 207,12 plan

30.06.2033 FZ 2.665,00 2.452,51 212,49 plan

31.12.2033 FZ 2.652,00 2.434,22 217,78 plan

30.06.2034 FZ 2.639,00 2.416,00 223,00 plan

31.12.2034 FZ 2.626,00 2.397,87 228,13 plan

30.06.2035 FZ 2.613,00 2.379,81 233,19 plan

31.12.2035 FZ 2.600,00 2.361,83 238,17 plan

30.06.2036 FZ 2.587,00 2.343,93 243,07 plan

31.12.2036 FZ 2.574,00 2.326,10 247,90 plan

30.06.2037 FZ 2.561,00 2.308,35 252,65 plan

31.12.2037 FZ 2.548,00 2.290,68 257,32 plan

30.06.2038 FZ 2.535,00 2.273,08 261,92 plan

31.12.2038 FZ 2.522,00 2.255,56 266,44 plan

30.06.2039 FZ 2.509,00 2.238,11 270,89 plan

31.12.2039 FZ 2.496,00 2.220,74 275,26 plan

30.06.2040 FZ 2.484,00 2.204,33 279,67 plan

31.12.2040 FZ 2.472,00 2.188,00 284,00 plan

30.06.2041 FZ 2.460,00 2.171,73 288,27 plan

31.12.2041 FZ 2.448,00 2.155,53 292,47 plan

30.06.2042 FZ 2.387,57 2.096,87 290,70 plan

Summe 137.997,57 129.600,00 8.397,57
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